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Ambulante Dienste

Ambulant betreute Wohngemein-
schaften sind auf dem Vormarsch.
Speziell die Reform der Pflegever-
sicherung und die Heimgesetze
der Länder sollen für einen Aus-
bau in der Fläche sorgen. Auf der
Fachtagung „Qualität in ambulant
betreuten Wohngemeinschaften“
wurde insbesondere der Verbrau-
cherschutz in den alternativen
Wohnformen beleuchtet.

Kassel (ck). Bund und Länder sind
sich selten so einig, wie beim The-
ma „Ambulant betreute Wohnge-
meinschaften“. Die Alternative
zum Heim soll, so Politiker auf
Bundes- wie Landsebene,  flächen-
deckend ausgebaut werden. „Bund
und Länder arbeiten zur Zeit ge-
meinsam daran, wie Bewohner
dieser WGs geschützt werden kön-
nen“, sagte Petra Weritz-Hanf vom
Bundesfamilienministerium auf
der Fachtagung in Kassel. Deshalb
bündelt das Bundesmodellprojekt
„Qualitätssicherung in ambulant
betreuten Wohngemeinschaften
(nicht nur) für Menschen mit De-
menz“ das Fachwissen und die
Praxiserfahrungen aus 14 Bundes-
ländern und erarbeitet Qualitäts-
kriterien für diese neuen Wohnfor-

men. Wesentliche Aspekte dabei
sind: Selbstbestimmung, geteilte
Verantwortung, strukturelle Unab-
hängigkeit und Verbraucherschutz.
„Nichts ist mächtiger als eine Idee,
deren Zeit gekommen ist“, sagte
Weritz-Hanf. „Aber wir wollen
Wildwuchs vermeiden und kräftige
Nutzpflanzen entwickeln.“

Insbesondere in Berlin, wo eine
Finanzierung über Tagespauscha-
len für attraktive Umsätze der An-
bieter sorgt, boomen die ambulant
betreuten WGs. „Allerdings nicht

immer im Sinne der Verbraucher“,
sagte Klaus Pawletko vom Verein
Freunde alter Menschen und Betei-
ligter am Bundesmodellprojekt.
„Deshalb ist eine einheitliche Defi-
nition von Qualität in diesen
Wohnformen notwendig. Wir ha-
ben einen Kriterienkatalog entwi-
ckelt, der das Maximum dessen be-
schreibt, was möglich ist. Es gibt
kein WG-Projekt, das alle Punkte
erfüllt. Aber darüber hinaus haben
wir auf der Bundesebene Muss-Kri-
terien für die WGs definiert.“

Auch die Kranken- und Pflege-
kassen sind daran interessiert, am-
bulant betreute Wohngemein-
schaften zu fördern. „Stationäre
Versorgung ist aus unserer Sicht
nur die zweitbeste Lösung“, sagte
Paul Schmäing, vom Verband der
Angestelltenkrankenkassen
(VdAK) in Siegburg. „Die WGs
sind die Alternative zum Single-
Haushalt und die Basis für quar-
tiersbezogene Angebote. „Aus
Sicht der Pflegekassen ergeben
sich folgende übergeordnete Qua-
litätskriterien: Transparenz der
Strukturen, geteilte Verantwortung
und vor allem die Perspektive der
Bewohner als Ausgangspunkt.“
Schmäing schloss zukünftig be-
sondere Verträge „auf freiwilliger
Basis“ zwischen den Kassen, den
WG-Bewohnern und den ambu-
lanten Pflegediensten nicht aus.
Dort könnten Qualitätskriterien,
Vergütungen und Leistungen ver-
einbart werden. //

INFORMATION
Informationsplattform zum

Thema WGs: 

www.wg-qualitaet.de

Fachtagung „Qualität in ambulant betreuten Wohngemeinschaften“

„Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist“

Hannover (nh). Nach Auffassung
des Arbeitgeber- und Berufsver-
bands privater Pflege e. V. (ABVP)
muss in den Richtlinien speziali-
sierter ambulanter Palliativpflege
stärker zum Ausdruck kommen,
dass Pflegedienste ihre Patienten
auch in der Sterbephase voll ver-
sorgen dürfen. Patienten sollen
nicht gezwungen sein, sich in den
letzten Lebenswochen auf fremde
Palliativ Care Teams einstellen zu
müssen. Darauf weist der Verband
in seiner Stellungnahme zum
Richtlinienentwurf hin. „Wer Be-
zugspflege ernst nimmt, muss
auch Palliativpflege den erfahre-
nen Pflegediensten überlassen.
Keiner kennt die Bedürfnisse eines
Patienten besser als der Pflege-
dienst, der ihn bereits seit Jahren
gepflegt hat. Es wäre Unsinn gera-
de in der Sterbephase einen Aus-
tausch des Pflegedienstes zu er-
zwingen“, sagte Andreas Wilhelm,
Bundesvorsitzender des ABVP.

Weiter schlägt der ABVP vor,
möglichst präzise Leistungsbe-
schreibungen in die Richtlinien

aufzunehmen. Damit sollen Ausle-
gungsprobleme im Genehmi-
gungsverfahren vermieden wer-
den. Dazu gehört beispielsweise
der Verbandwechsel bei besonders
schmerzempfindlichen Patienten.
Es wäre unzureichend in diesen
Fällen nur einen „normalen“ Ver-
bandswechsel der häuslichen
Krankenpflege zu verordnen. Die
insgesamt 23 Leistungsbeschrei-
bungen des ABVP reichen vom
Symptommanagement bis hin zur
Behebung technischer Probleme
der eingesetzten Geräte. Derzeit
fehlten viele dieser Leistungen be-
reits in den Richtlinien häuslicher
Krankenpflege, was zur Folge ha-
be, dass diese für die Patienten
notwendigen Leistungen erst gar
nicht erbracht werden könnten. //

INFORMATION
Die Stellungnahme kann un-

ter www.abvp.de im Internet

angefordert werden.

Richtlinien ambulanter Palliativversorgung
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„bewährter Pflegedienste“
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Siegburg/Berlin (ck). Der Ge-
meinsame Bundesausschuss 
(G-BA) hat eine „abschließende
Entscheidung über den Einsatz der
Vakuumversiegelungstherapie
auch in der ambulanten Versor-
gung“ ausgesetzt. Jetzt sollen Mo-
dellvorhaben aufgelegt werden,
mit denen aussagekräftige wissen-
schaftliche Ergebnisse darüber ge-
wonnen werden, ob diese Thera-
pieform zu besseren Ergebnissen
bei schlecht heilenden Wunden
führt als die Standardverfahren.

„Da es zur Zeit noch keine aus-
reichenden Belege für die Überle-
genheit dieser Methode gibt, son-
dern lediglich Hinweise auf deren
Nutzen, soll im Rahmen von Mo-
dellvorhaben und klinischen Stu-
dien geklärt werden, inwieweit Pa-
tienten  mit schlecht heilenden
Wunden von der Vakuumversiege-
lungstherapie mehr profitieren als
von der Standardtherapie und eine
Ausweitung der Leistung über den
stationären Bereich hinaus sinn-
voll ist“, sagte der Vorsitzende des
G-BA, Dr. Rainer Hess. //
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